Flecken Ottersberg, Proj.-Nr.:28870 / 035, Groflke: 77 x 52 mm

Planzeichenerklarung

(gemaR Planzeichenverordnung v. 1990)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gutern und Dienstleistungen des &ffentlichen
und privaten Bereichs, Flachen fur den Gemeinbedarf, Flachen fur Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fur den Gemeinbedarf

ﬂ Feuerwehr

Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

z.B. 0,8 Grundflachenzahl / GRZ
z.B. | Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmaf}
FH maximale Firsthohe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

[ Baugrenze

Griinflaichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grinflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
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o Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen (siehe textliche Festsetzungen)

Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

I:I Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1.

Nebenanlagen und Garagen

Garagen im Sinne des § 12 BauNVO einschlieRlich tGberdachter Stellplatze (Carports) und Neben-
anlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht tberbaubaren Grundsticksflachen
nicht zulassig.

Flache fiir das Anpflanzen von Bdumen und Strauchern

Die "Flachen zum Anpflanzen von Baumen Strauchern" sind mit standortheimischen Laubgehdlzen
(Baume und Straucher) zu bepflanzen. Die Bepflanzung ist wie folgt durchzufihren: Mit Baumen
(Stammumfang 18/20 cm), Heistern 150/175 cm und zweimal verpflanzten Strauchern, je nach Art
der Sortierung 60/80 cm, 80/100 cm oder 150/150 cm. Dabei sind je 100 m? 3 Baume, 5 Heister und
40 Straucher zu pflanzen. Die Bepflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Nachrichtlicher Hinweis

Bodendenkmalpflege

Sollten bei den Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden (z. B. Scherben
von Tongefalien, Holzkohleansammlungen oder auffallige Bodenverfarbungen oder Steinhaufungen,
auch geringe Spuren solcher Funde), so wird darauf hingewiesen, dass die Funde nach § 14
Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz meldepflichtig sind. Die Meldung hat bei der Unteren
Denkmalschutzbehérde des Landkreises Verden zu erfolgen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786).

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. IS. 3634).
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Bebauungsplan 94,

Flecken Ofttersloerg

"Gewerbegebiet Im Kaiserlichen", 1. Anderung

- Abschrift -

) IMmstara

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), sowie des § 58 Niedersachsisches Kommunalverfass-
ungsgesetz (NKomVG) hat der Rat des Flecken Ottersberg diesen Bebauungsplan Nr. 94 "Gewerbegebiet Im Kaiserlichen",

1. Anderung, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festetzungen als Satzung beschlossen.

Ottersberg, den 09.08.2021 LS. gez. Tim Willy Weber
(Weber)
Burgermeister
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Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 03.12.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 94 "Gewerbegebiet Im Kaiserlichen", 1. Anderung, beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaRk § 2 Abs. 1 BauGB am
07.12.2018 ortstiblich bekannt gemacht worden.

Ottersberg, den 09.08.2021
LS. gez. Tim Willy Weber
(Weber)
Blrgermeister

Im Dorfe
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Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Mafstab: 1:1000
,<Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

(©) Jahr 2018 ‘* LGLN

Herausgeber: Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion (Sulingen/Verden)

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Strallen, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 27.11.2018). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der

Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Achim, den 25.10.2021

Uwe Ehrhorn

L.S. .
O. b. V. L. Uwe Ehrhorn

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von
(@] Vahrer Strale 180 28309 Bremen
nm S @ aw@ Tel.: (0421) 43 57 9-0 Internet: www.instara.de

Fax.: (0421) 45 46 84 E-Mail: info@instara.de

i.V. S.Thein

Bremen, den 19.12.2018 (instara)

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschluss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 03.12.2018 dem Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 94 "Gewerbegebiet Im Kaiserlichen", 1. Anderung und der Begriindung zugestimmt und seine &ffentliche Auslegung g § 13a
BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 07.12.2018 ortslblich
bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung haben vom 17.12.2018 bis 25.01.2019 gemaR

§ 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Ottersberg, den 09.08.2021 . )
gez. Tim Willy Weber

LS. (Weber)
Burgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat des Flecken Ottersberg hat den Bebauungsplan Nr. 94 "Gewerbegebiet Im Kaiserlichen", 1. Anderung nach Priifung
der Anregungen gemal § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 27.06.2019 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die
Begriindung beschlossen.

Ottersberg, den 09.08.2021 Ls. gez. Tim Willy Weber

(Weber)
Burgermeister

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemall § 10 Abs. 3 BauGB am 13.08.2021 ortsublich bekannt gemacht worden. Der
Bebauungsplan ist damit am 13.08.2021 rechtsverbindlich geworden.

Ottersberg, den 28.10.2021
gez. Tim Willy Weber

LS. (Weber)
Burgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen
des Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.
Ottersberg, den ....................

(Weber)
Burgermeister

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift Gberein.

Ottersberg, den ....................

(Weber)
Burgermeister

Institut fir Stadt- und Raumplanung GmbH Bebauungsplan Nr.
Alle Rechte vorbehalten Flecken Ottersberg




	Pläne und Ansichten
	Modell


